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XlII. Gesetzgebullgsp::riode 

A n t rag 

der Abgeordneten DrtPCtSPERSCHITZ, 
und Genossen Dr.LE lNER 

Dr.BAUER,Dr.NEUNER, 

betreffend die Einsetzung eines parlamentarischen Unter­
suchungsausschusses gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäfts­
ordnung des Nationalrates 

Am 17.3. 1972 ivurde durch das Bundesminis terium für 

Unterricht und Kunst die Stelle eines Direktors an der 

Bundeserziehungsanstalt für Mädchen in Wien III zur 

Neubesetzung ab 1.1.1973 ausgeschrieben. 

Der Zentralausschuß beim Bundesministerium fUr Unterricht 

und Kunst teilte Bundesminister Dr.Sino'\iatz am 6.10.1972 

mit, daß sich sowohl der Zentral- als auch der Dienst­

stellenausschuß gegen die vom Minister beabsichtigte 

Ernennung der Frau Prof. Dr. Alma NO'\iotny stellen. Der 

Zentralausschuß beantragte in diesem Schreiben die Ein­

leitung von Verhandlungen. Nun hätte der Bundesminister 

nach § 10 Abs ~ 4 PVG die Verpflichtung gehabt, binrHm 

zvlei 1'iochen nach AntragsteIlung mit der Personal vertretung 

zu varhandelno Dies verabsäumte er jedoch, wodurch ein 

begründeter Verdacht einer Gesetzesverletzung gegeben ist •. 

Am 7011.1972 urgierte der Zentralausschuß bei Minister 

Sinow'atz seinen am 6. '10.1972 gestellten Antrag auf' Ein­

leitungsverhandlungen und beantragte außerdem gemäß § 10, 

Abs. 7 PVG die Ein.holung eines Gutachtens bei der Bundes­

personalvertretungs-Aufsichtskommission. 

Am 10.11.1972 richtete Bundesminister Dr.Sinowatz an den 

Zentralausschußein Schreiben, aus dem hervorgeht, daß er 

seine Entscheidung bereits getroffen habe; und zwar habe 

er Frau Oberstudienrat Dr.Alma Nowotny zur Ernennung vor­

geschlagen. 
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vlortwörtlichheißt es in diesem Schreiben: !lIeh sehe 

keine Veranlassung, die Bundespersonalvertretungs-Auf­

sichtsl<:ommission in diesem Fall zu befassen." 

Damit liegt zum zweiten Mal ein begründeter Verdacht 

auf Gf~setzesbruch vor, weil nach § 10 Abs. 7 PVG es nicht 

im Ermessen des Ministers liegt, ob er die Kommission anruft 

oder nicht. Diese Bestimmung ist vielmehr für den Minister 

im Personalvertretungsgesetz zwingend vorgeschrieben. 

Der Zentralausschuß teilte am·l4.11.1972 dem Bundes­

präsidenten mit, daß der Bundesminister für Unterricht 

und Kunst die gesetzlichen Bestimmungen nicht eingehalten 

habe. 

Am 20.11.1972 ersuchte der Zentralausschuß Bundesminister 

Dr.Sinowatz f den Ernennungsvorschlag zurückzuziehen, die 

Verhandlungen über die Besetzung des Direktorpostens auf­

zunelliuen und ein Gutachten der Personalvertretungs­

AU:lsichtskommission einzuholen. 

Darauf-,hekam der Zentralausschuß keine Antwort. 

Am 2lt.11.1972 erhielt der Zentralausschuß von der Präsident­

schaftskanzlei ein Schreiben, wonach der Bundespräsident 

bereits mit Entschließung vom 31.1o~1972 Fr~u Dr.Alma 

Nowotny zum Direktor der Bundeserziehungsanstalt für 

Mädchen, Wien iII, ernannt hat. 

WortwBrtlich heißt es darin: 

!tl'!enn Sie der Meinung sind, daß in dem der Antragsteilung 

an den Herrn Bundespräsidenten vorangehenden Verfahren 

Bestimmungen des Bundes-Personalvertretungsgesetzes nicht 

eingehal ten ,.orden seien, so muß Ihnen anheimgestell t ",'erden, 

diesen Rechtsstandpunkt im Bundesministerium für Unterricht 

und Kunst zu vertretenon 

Da diese Vorgangsweise mehr als bedenklich ist , stellen 

die unterfertigten Abgeordneten den 
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An t rag J 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Gemäß § 33 Abs .. 1 der Geschäftsordnung des :Nationalrates 

wird ein aus 10 Mitgliedern (5 = 4 : 1 ) bestehender 

Untersuchungsausschuß zur Prüf'une; aller Vorkom;nnissc im 

ZUsammenhang mit der Nichtbeachtung des Personalvertretungs­

gesetzes durch den Bundesminister für Unterricht und 

Kunst bei der Ernennung von Frau Dr.Alma N01.;otny zum 

Direktor der Bundeserzieh.ungsanstalt für Nädchen, Wien III, 

t~ingesetzt. 

In f'o~:'mel1er Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem 

Unterrichtsausschuß zuzuweisen. 

74/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




